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Störfallrelevante Errichtung und den Betrieb oder 
eine störfallrelevante Änderung einer nicht 
genehmigungsbedürftigen Anlage anzeigen

Wenn Sie an einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage, die Betriebsbereich oder 
Bestandteil eines Betriebsbereichs ist, eine störfallrelevante Errichtung und den Betrieb 
oder eine störfallrelevante Änderung der Anlage planen, müssen Sie dies anmelden.

Basisinformationen

Sie betreiben eine immissionsschutzrechtlich genehmigungsfreie Anlage, die ein 
Betriebsbereich bzw. Bestandteil eines Betriebsbereichs ist und planen an dieser eine 
störrelevante Änderung?

Oder planen Sie eine störfallrelevante Errichtung und den Betrieb einer nicht 
genehmigungsbedürftigen Anlage, die Betriebsbereich oder Bestandteil eines 
Betriebsbereichs ist?

Diese Vorhaben können dazu führen, dass durch die Errichtung oder Änderung eine 
erhebliche Gefahrenerhöhung von der Anlage ausgeht oder andere immissionsrechtliche 
Voraussetzungen nicht mehr gewährleistet sind.

Die Immissionsschutzbehörden müssen deshalb über diese Änderungen informiert 
werden, damit die immissionsrechtlichen Voraussetzungen überprüft werden können. 
Hierfür müssen Sie Ihr Vorhaben vor der Durchführung bei der zuständigen Behörde 
anmelden. Die Anmeldung kann schriftlich oder elektronisch erfolgen.

Voraussetzungen

Eine störfallrelevante Errichtung und der Betrieb sowie eine störfallrelevante Änderung 
einer Anlage ist bei der zuständigen Behörde anzumelden, wenn: 

Es sich bei der Anlage um eine nicht genehmigungspflichtige Anlage handelt, die 
entweder Betriebsbereich oder Bestandteil eines Betriebsbereichs ist,
eine störfallrelevante Errichtung und Betrieb oder störfallrelevante Änderung geplant 
ist und
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nicht schon eine Genehmigung für eine störfallrelevante Errichtung und Betrieb oder 
die störfallrelevante Änderung einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage beantragt 
wurde.

Ein störfallrelevantes Genehmigungsverfahren einer nicht genehmigungsbedürftigen 
Anlage ist erforderlich und zu beantragen, wenn: 

Der angemessene Sicherheitsabstand der Anlage erstmalig unterschritten wird,
räumlich noch weiter unterschritten wird oder
eine erhebliche Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Ablauf
Sie zeigen die störfallrelevante Errichtung oder Änderung der nicht 
genehmigungsbedürftigen Anlage bei der zuständigen Behörde vor der 
Inbetriebnahme bzw. vor der Durchführung Ihres Vorhabens an.
Sie können dies mit Hilfe des EliA-Dienstes oder schriftlich erledigen. Sie fügen der 
Anmeldung die erforderlichen Unterlagen bei.
Die zuständige Behörde bestätigt Ihnen den Eingang der Anmeldung und der 
beigefügten Unterlagen. Gegebenenfalls fordert die Behörde weitere und/oder 
zusätzliche Unterlagen an.
Spätestens zwei Monate nach Eingang der Anmeldung sowie der vollständigen 
Unterlagen, teilt Ihnen die zuständige Behörde mit, ob Ihr Vorhaben 
genehmigungsbedürftig ist oder nicht.
Teilt Ihnen die zuständige Behörde mit, dass kein Genehmigungsverfahren 
durchzuführen ist, können Sie als Betreiber:in/Träger:in des Vorhabens die Errichtung 
und den Betrieb oder die Änderung unmittelbar nach der Mitteilung der Behörde 
vornehmen.
Kommt die Behörde aber zum Ergebnis, dass Ihr Vorhaben einer Genehmigung 
bedarf, müssen Sie anschließend die Genehmigung für eine störfallrelevante 
Errichtung oder störfallrelevante Änderung beantragen.

Online-Beantragung: 

Den Link zum Onlinedienst "ELiA-Online - Elektronische immissionsschutzrechtliche 
Antragstellung" finden Sie unter "Weitere Informationen".
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten über das Servicekonto Gemeinsam- 
Online an oder registrieren Sie sich zuerst.
ELiA-Online ist ein formularbasierter Onlinedienst, mit dem auch per Upload-Funktion 
weitere Unterlagen (Gutachten, Zeichnungen etc.) dem Antrag oder der Anzeige 
beigefügt werden können.

Benötigte Unterlagen
ELiA-Formulare  

(Elektronische immissionsschutzrechtliche Antragsstellung), verfügbar auf der 
Internetseite der Gewerbeaufsicht des Landes Bremen

Erforderliche Zeichnungen, Pläne oder Gutachten
Erläuterungen zur Anlage
Sonstige Unterlagen  

 gegebenenfalls bei der zuständigen Behörde erfragen
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Zuständige Stellen

Gewerbeaufsicht des Landes Bremen | Dienstort Bremen

+49 421 361 6260
Parkstraße 58-60, 28209 Bremen
Website
office@gewerbeaufsicht.bremen.de
Rechtssichere E-Kommunikation mehr

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

+49 511 643 0
Stilleweg 2, 30655 Hannover
Website
poststelle-hannover@lbeg.niedersachsen.de

Gewerbeaufsicht des Landes Bremen | Dienstort Bremerhaven

0471 596132-70
Lange Straße 119, 27580 Bremerhaven
Website
office@gewerbeaufsicht.bremen.de

Online Services

ELiA-Online - Elektronische immissionsschutzrechtliche Antragstellung 
Sie möchten eine genehmigungsbedürftige Anlage errichten oder ändern. Dann 
können Sie hier, im Onlinedienst "ELiA-Online" die erforderlichen Anträge oder 
Anzeigen digital erstellen und bei der zuständigen Behörde einreichen.

Gebühren / Kosten

Keine Angabe.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Vor Durchführung des geplanten Vorhabens.

https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/visitenkarte/gewerbeaufsicht-des-landes-bremen-dienstort-bremen-11662
https://www.gewerbeaufsicht.bremen.de/
mailto:office@gewerbeaufsicht.bremen.de
https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_sp.c.14043.de
https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/visitenkarte/landesamt-fuer-bergbau-energie-und-geologie-188908
https://www.lbeg.niedersachsen.de/startseite/
mailto:poststelle-hannover@lbeg.niedersachsen.de
https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/visitenkarte/gewerbeaufsicht-des-landes-bremen-dienstort-bremerhaven-11805
http://www.gewerbeaufsicht.bremen.de
mailto:office@gewerbeaufsicht.bremen.de
https://elia-online.de/
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Wie lange dauert die Bearbeitung?

2 Monate Die Bearbeitungsdauer beginnt nach Eingang der Anmeldung und der 
vollständigen Unterlagen.

Rechtsgrundlagen
§ 23a Absatz 1 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Weitere Informationen
ELektronische immissionsschutzrechtliche Antragstellung (ELiA) - Gewerbeaufsicht 
des Landes Bremen - Arbeits- und Immissionsschutzbehörde

Aktualisiert am 01.04.2025

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__23a.html
https://www.gewerbeaufsicht.bremen.de/elektronische-immissionsschutzrechtliche-antragstellung-elia-14177
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